
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit 
unter der Telefonnummer 112 (auch aus Mobilfunknetzen) zu 
erreichen. 

Am 31. Dezember 2011 und 1. Januar 2012 ist der ärztliche 
Bereitschaftsdienst (Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-
Ohrenarzt und Frauenarzt) für das gesamte Oberallgäu, Kemp-
ten und den Altlandkreis Kempten unter der Telefonnummer 
(0 18 05) 19 12 12 zu erreichen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 31. Dezember 2011 
und 1. Januar 2012 unter Telefon (08321) 3256. Notfallsprech-
stunden von 10.00 bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der 
Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in der Kemptener 
Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ 
aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst
der Apotheken

Bad Hindelang:
am 31. Dezember 2011: Drei-Kugel-Apotheke, Marktstraße 13, 
Telefon (08324) 328 (18.00 bis 19.00 Uhr)

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Burgberg:
am 31. Dezember 2011: Iller-Apotheke, Blaichach, 
Ettensberger Straße 1 a, Telefon (08321) 5099
am 1. Januar 2012: Apotheke im Gesundheitszentrum, 
Immenstadt, Im Stillen 4 ½, Telefon (08323) 8847, und
Apotheke Scharpf, Sonthofen, Berghofer Straße 26, 
Telefon (08321) 66640 (10.00 bis 12.00 Uhr)

Oberstdorf, Fischen:
am 31. Dezember 2011: Apotheke im Färberhaus, Fischen, 
Hauptstraße 4, Telefon (08326) 385740 (17.00 bis 19.00 Uhr)
am 1. Januar 2012: Engel-Apotheke, Oberstdorf, 
Nebelhornstraße 1, Telefon (08322) 2121
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 31. Dezember 2011: Apotheke am Kurpark, Oberstaufen, 
Lindauer Straße 28, Telefon (08386) 2551 (18.00 bis 19.00 Uhr)
am 1. Januar 2012: Apotheke am Kurpark, Oberstaufen, 
Lindauer Straße 28, Telefon (08386) 2551 
(10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr)

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, 
Lauben, Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 31. Dezember 2011: Linden-Apotheke, Wiggensbach, 
Illerstraße 1, Telefon (08370) 1525 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 1. Januar 2012: Martinus-Apotheke, Waltenhofen,
Rathausstraße 2, Telefon (08303) 424 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 31. Dezember 2011: Pluspunkt-Apotheke am Forum, 
August-Fischer-Platz 1, Telefon (0831) 2006206
am 1. Januar 2012: Römer-Apotheke, Brodkorbweg 38,
Telefon (0831) 73443

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden 
Fällen in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates hat in seiner Sit-
zung vom 8. Dezember 2011 den Bebauungsplan Nr. 103 „Forel-
lenweg“ als Satzung beschlossen. Der Flächennutzungsplan 
wird dem Bebauungsplan entsprechend angepasst (§ 13 a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB). Eine Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes 
besteht nicht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB sowie 
des § 44 Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den vorgenannten Bebauungsplan wird 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte eine 
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
verlangt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt jedoch, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
Hinweis auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB): 

Unbeachtlich werden

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Immenstadt i. Allgäu unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan Nr. 103 
„Forellenweg“ rechtsverbindlich. 
Hinweis: Die Bebauungsplanunterlagen mit Begründung kön-
nen von jedermann im Stadtbauamt Immenstadt, Dienstgebäude 
Kirchplatz 7, Zimmer Nr. 22, während der allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden; über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.

Immenstadt, den 21. Dezember 2011

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

Gez.: Armin Schaupp, 1. Bürgermeister Z 2 - 264

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 20. Dezem-
ber 2011 (Bpl.-Nr. 1126/11), der Firma Wasserversorgung 
Oberstdorf GmbH, Herrn Peter Müller, Nebelhornstraße 51-53, 
87561 Oberstdorf, die Errichtung eines Trinkwasserhochbehäl-
ters in 87561 Oberstdorf, im Bereich Schöllang (Fl.-Nr. 179, 
766/5, 77/9), Gemarkung Schöllang, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Postanschrift: 86048 Augsburg, Postfach 112343, Hausanschrift: 
86152 Augsburg, Kornhausgasse 4, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung einer Klage per E-Mail genügt nicht der Schrift-
form und ist unzulässig.

Durch Gesetzesänderung wurde das Widerspruchsverfahren 
in Bausachen abgeschafft.

Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine aufschiebende 
Wirkung.

Gez.: Heinz-Joachim Pesch

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des 
Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer 
Platz 2, Zimmer 3.17, und bei der Marktgemeinde Oberstdorf, 
Oberstdorf Haus, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, ein-
gesehen werden.

Heinz-Joachim Pesch 21 - 265

Bekanntmachung
der Gemeinde Ofterschwang

Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss des Landkreises Oberallgäu hat auf-
grund der Kaufpreissammlung im Landkreis Oberallgäu für 
erschlossenes Bauland ohne Bebauung im Gemeindebereich 
Ofterschwang den Bodenrichtwert zum 31. Dezember 2010 pro 
Quadratmeter ermittelt.
Die Liste über die Bodenrichtwerte liegt in der Gästeinformation 
in Ofterschwang, I. Stock, Kirchgasse 1, 87527 Ofterschwang, 
und in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 
87538 Fischen i. Allgäu, I. Stock, Zimmer 18, während der 
allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme für 
jedermann auf.

Ofterschwang, den 23. Dezember 2011

GEMEINDE  OFTERSCHWANG

Gez.: Alois Ried, 1. Bürgermeister Z 2 - 266

Bekanntmachung des Marktes Oberstdorf

Bodenrichtwerte 
für erschlossenes Bauland ohne Bebauung

im Gemeindebereich des Marktes Oberstdorf
zum 31. Dezember 2010

Der Gutachterausschuss des Landkreises Oberallgäu hat auf-
grund der Kaufpreissammlung im Landkreis Oberallgäu für 
erschlossenes Bauland ohne Bebauung im Gemeindebereich des 
Marktes Oberstdorf den Bodenrichtwert pro Quadratmeter zum 
31. Dezember 2010 ermittelt. 

Die Liste über die Bodenrichtwerte liegt im Bauamt des Marktes 
Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, 1. Stock, 87561 Oberstdorf, 
in der Zeit vom 

27. Dezember 2011 bis einschließlich 30. Januar 2012

während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Ein-
sichtnahme für jedermann aus.

Eine Einsichtnahme ist auch auf der Internetseite des Marktes 
Oberstdorf unter www.Markt-Oberstdorf.de/Rathaus/Ortsrecht/
Baurecht möglich.

Oberstdorf, den 21. Dezember 2011

MARKT OBERSTDORF

I. V. gez:. Dr. Günther Meßenzehl, 2. Bürgermeister Z 2 – 267

Bekanntmachung der durchschnittlichen Lagewerte 
(Bodenrichtwerte)

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Vollzug der GutachterausschussV gem. § 13; Bekanntgabe der 
Bodenrichtwerte für erschlossenes Bauland ohne Bebauung.
Die Bodenrichtwerte für erschlossenes Bauland ohne Bebau-
ung für die Gemeinde Blaichach zum Stichtag 31. Dezember 
2010 werden in der Zeit vom 2. Januar 2012 bis 6. Februar 
2012 im Rathaus der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 
Blaichach, Zimmer 6, zu den allgemeinen Öffnungszeiten öffent-
lich ausgelegt.

Blaichach, den 20. Dezember 2011

GEMEINDE BLAICHACH

Gez.: Otto Steiger, Erster Bürgermeister Z 2 - 268

Bekanntmachung
der öffentlichen Auslegung der Bodenrichtwerte

zum 31. Dezember 2010
der Gemeinde Burgberg i. Allgäu

Der Gutachterausschuss des Landkreises Oberallgäu hat die 
Bodenrichtwerte für erschlossenes Bauland (unbebaut) zum 31. 
Dezember 2010 neu ermittelt. Die Bodenrichtwertliste für unbe-
bautes Bauland der Gemeinde Burgberg i. Allgäu liegt in der Zeit 

vom 1. Januar 2012 bis 1. Februar 2012

im Rathaus der Gemeinde Burgberg i. Allgäu, Grüntenstraße 2 – 
Vorzimmer – während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus.
Auf das Recht, Auskunft über die Bodenrichtwerte zu erhalten, 
wird hingewiesen. 

Burgberg i. Allgäu, den 16. Dezember 2011

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

Gez.: Fischer, 1. Bürgermeister Z 2 - 269

Sonthofen, den 27. Dezember 2011
Gez.: Gebhard Kaiser, Landrat

Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu:  Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches im Landratsamt: Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–14.30 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Servicetelefon 08321/612-900, zusätzlich auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 16.30 Uhr. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen des Landkreises Oberallgäu finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org   Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Frau Kappeler unter der Telefonnummer (08321) 612-211
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Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung

im Landratsamt Oberallgäu
Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Service-Telefon 0831/252518-00

Führerscheinstelle Kempten 0832/252518-01
   Führerscheinstelle Oberallgäu 0831/252518-02

Telefax 0831/252518-30
buergerservice-zulassung@kempten.de

www.buergerservice-zulassung.de


